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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
50. Jahrgang / Woche 24 / Ausgabetag: Donnerstag, 15. Juni 2023

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau 

1 7 .  J U N I  2 0 2 3
J E T Z T  A N M E L D E N !

www.berglauf-dahn.de
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Polizei  110
Polizeiinspektion Dahn (0 63 91) 91 6-0
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst  112
Notfall-Telefax    112
Krankentransport  19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein
Telefon (0 63 92) 92 32 90 – Mobil (0 17 4) 33 88 149

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)

Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht oder 
bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, ist der 
Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie folgt 
zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes (0,14 EUR/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes  (max. 0,42 EUR/Min.)
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer (www.lak-rlp.de) 
steht der aktuelle Notdienstplan allen Interessierten zur Verfügung.
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, 
auch an Sonn- und Feiertagen.
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die Postleitzahl 
oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt gemacht. 

Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:
Die Apotheken in Dahn bieten einen wechselnden Notdienst für  
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem Nachmittag 
von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 

21.06.2023  Wasgau Apotheke
28.06.2023  Kur-Apotheke
05.07.2023  Apotheke am Jungfernsprung
12.07.2023  Apotheke am Jungfernsprung

Apotheke in Bundenthal:
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch von 8:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr geöffnet.

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de
Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten: samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr
    ansonsten Rufbereitschaft

17.06./18.06.2023
Zahnärztliche Praxis Dr. Hans Zimmermann, Dr. Volker Zimmermann, 
Schulstr. 4, 66994 Dahn, Tel.: (0 63 91) 15 25

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
Montag - Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Bürgerservice 08:00 - 12:30 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 
Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die Abwasserbeseitigungseinrichtung
Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit 
des Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen.

Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen 
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, Bruch-
weiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard
Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter der  
Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Personals des 
Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für die 
Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, 
Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist 
der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen:
von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Wasserwerk-
personals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Gemeinden
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach, Niederschlettenbach, 
Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Ludwigswinkel, Schönau 
und Hirschthal ist durch den Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Netzteam Hinterweidenthal, Tel. (0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 

Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Bereitschaftsdienste
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Aus der 
Verbandsgemeinde

Verbandsgemeindeverwaltung
in Dahn, Schulstraße 29

UNSERE ÖFFNUNGZEITEN:
Montag - Freitag  09:00 - 12:00 Uhr, 
Bürgerservice  08:00 - 12:30 Uhr,
Dienstagnachmittag  14:00 - 16:00 Uhr,  
Donnerstagnachmittag  14:00 - 18:00 Uhr

Aufgrund des § 4 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 
21.11.2006 (GVBl. S. 351) in der derzeit geltenden Fassung wird für die 
Stadt Dahn folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1

Die Verkaufsstellen in der Stadt Dahn dürfen am 14.07.2023 aufgrund der 
„Langen Einkaufsnacht“ in der Zeit von 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr geöffnet sein.

§ 2

Die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Bestimmun-
gen des Arbeitszeitgesetzes vom 06. Juni 1994 (BGBl. I, Seite 1170), des 
Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und 
im Studium (Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017, BGBl. I, Seite 1228) 
und des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I, Seite 
965), in den derzeit geltenden Fassungen, sind zu beachten.

§ 3

Zuwiderhandlungen gegen § 1 dieser Verordnung werden als Ordnungs-
widrigkeiten nach § 15 LadöffnG geahndet. Zuwiderhandlungen gegen 
§ 2 dieser Verordnung können als Ordnungswidrigkeiten nach dem Ar-
beitszeitgesetzes vom 06.06.1994 (BGBl. I, Seite 1170), dem Gesetzes 
zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium 
(Mutterschutzgesetz vom 23. Mai 2017, BGBl. I, Seite 1228) und dem 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12.04.1976 (BGBl. I, Seite 965), in 
der derzeit geltenden Fassung geahndet werden.

§ 4

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündigung in Kraft.

Dahn, den 02.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Dahner Felsenland
gez.
Michael Zwick
Bürgermeister

Rechtsverordnung

nach § 4 des Ladenöffnungsgesetztes 
 Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006, 

GVBl. 2006, Seite 351 
über die Erweiterung von Ladenöffnungszeiten  

an Werktagen in der Stadt Dahn 
am Freitag, dem 14. Juli 2023

Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz vom 
21.11.2006 (GVBl. S. 351) in der derzeit geltenden Fassung wird für die 
Stadt Dahn folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1

(1) Die innerhalb des markierten Bereichs liegenden Verkaufsstellen in der  
 Stadt Dahn (Anlage 1) dürfen am 03.09.2023 aufgrund des Stadtfestes  
 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.
(2) Falls die dem verkaufsoffenen Sonntag zugrundeliegende Veranstaltung  
 abgesagt wird, ist auch die sonntägliche Öffnung der Verkaufsstellen  
 nicht zulässig.

Rechtsverordnung

nach § 10 des Ladenöffnungsgesetztes  
Rheinland-Pfalz (LadöffnG) vom 21.11.2006, 

GVBl. 2006, Seite 351 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt 

Dahn am Sonntag, dem 03. September 2023, in der 
Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

§ 2

(1) Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes vom  
 06. Juni 1994 (BGBl. I, Seite 1170) in der derzeit geltenden Fassung 
 sind zu beachten.
(2) Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter dürfen nicht  
 beschäftigt werden.

§ 3

Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein 
Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer 
der an dem verkaufsoffenen Sonntag beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und über die zum Ausgleich für die Beschäftigten an 
diesem Tag gewährte Freistellung zu führen.

§ 4

Ein Abdruck dieser Verordnung ist an gut sichtbarer Stelle in der Verkaufs-
stelle auszulegen oder auszuhändigen.

§ 5

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 3 dieser Verord-
nung werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 15 LadöffnG geahndet. 
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugendliche 
können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom 12.04.1976 (BGBl. I, S. 965) in der derzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.

Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter am Sonn-
tag kann nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz von 
Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mut-
terschutzgesetz vom 23. Mai 2017, BGBl. I, S. 1228) in der der-
zeit geltenden Fassung als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden. 
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als Ordnungswid-
rigkeit nach § 22 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 06.06.1994 (BGBl. 
1994 Teil I, S. 1170) in der derzeit geltenden Fassung geahndet werden.

§ 6

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündigung in Kraft.

Dahn, den 02.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
Dahner Felsenland
gez.
Michael Zwick
Bürgermeister
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Aus den 
Ortsgemeinden

Vollzug der Baugesetze;
4. Änderung des Bebauungsplanes „Im Gärtel“ der Ortsgemeinde 
Bundenthal im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB

Öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Bundenthal hat in öffentlicher Sitzung 
am 15.11.2022 beschlossen, den Bebauungsplan „Im Gärtel“ im verein-
fachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus 
folgendem Kartenausschnitt:

Übersichtslageplan ohne Maßstab:

Die vorstehende Planskizze erhebt keinen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit, 
sie dient dem besseren Verständnis der Bekanntmachung 

Ziele und Zwecke der Planung

Mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Im Gärtel“ sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung mit Wohngebäuden mit 
maximal 3 Vollgeschossen geschaffen werden. 

Der Planentwurf mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung 
wird in der Zeit vom 

23. Juni 2023 bis einschließlich 24. Juli 2023
von montags bis einschließlich freitags

von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
sowie dienstags

von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und donnerstags

von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 
29, Zimmer 207, 66994 Dahn, sowie unter www.dahner-felsenland.de, 
unter der Rubrik Verwaltung, Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung oder 
www.o-sp.de/dahnerfelsenland als auch im zentralen Internetportal 
des Landes Rheinland-Pfalz unter www.geoportal.rlp.de zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegt. Während der Auslegungsfrist können von 
jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift gegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stel-
lungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 

gez. Daniel Frey
Ortsbürgermeister 

Bekanntmachung

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Daniel Frey,
mittwochs 18:00 - 20:00 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. (0 63 94) 61 19 02

Anläßlich des Radrennens „Dahner Radkriterium“, am Sonntag, den 18. 
Juni 2023, werden in Dahn die Hauensteiner Straße (K 39) zwischen der 
Geschwister-Scholl-Straße und der Slevogtstraße, die Slevogtstraße von 
der Hauensteiner Straße bis zum Griesböhl, die Straßen Am Griesböhl 
und Am Kreuzstein komplett und die Geschwister-Scholl-Straße zwischen 
Am Kreuzstein und Hauensteiner Straße für den Verkehr gesperrt. Die 
Sperrung beginnt um 08:30 Uhr und wird gegen 20:00 Uhr beendet sein. 
Im gesamten Bereich ist Halteverbot angeordnet.

Die Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung gebeten. 

Straßensperrungen in Dahn

Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit 
gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden  2023  2024
1. im Ergebnishaushalt
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 485.090,00 Euro 477.670,00 Euro
 der Gesamtbetrag der 
 Aufwendungen auf 568.150,00 Euro 513.870,00 Euro
 der Jahresfehlbetrag auf 83.060,00 Euro 36.200,00 Euro
2.  im Finanzhaushalt
 der Saldo der ordentlichen 
 Ein- u. Auszahlungen auf - 57.050,00 Euro - 9.250,00 Euro
 die Einzahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 2.580,00 Euro 2.200,00 Euro
 die Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf 34.200,00 Euro 4.650,00 Euro
 der Saldo der Ein- u. 
 Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf - 31.620,00 Euro - 2.450,00 Euro
 der Saldo der Ein- u. 
 Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf 88.670,00 Euro 11.700,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der 
vorgesehenen Kredite, deren 
Aufnahme zur Finanzierung 
von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
erforderlich ist, wird festgesetzt für:  2023  2024

zinslose Kredite auf  0,00 Euro 0,00 Euro 
verzinste Kredite auf 32.000,00 Euro 2.450,00 Euro
zusammen auf  32.000,00 Euro 2.450,00 Euro

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde  
Erlenbach bei Dahn 

für die Jahre 2023 und 2024 
vom 06.06.2023

Erlenbach
www.erlenbach-am-berwartstein.de

Sprechstunden des Ortsbürgermeisters,  Dirk Eichberger,
nach Vereinbarung, Tel.  0172 / 730 58 92
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§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen 
zum Eingehen von Verpflichtungen, die 
in künftigen Haushaltsjahren zu
Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Verpflichtungsermächtigungen) 
führen können,   2023  2024

wird festgesetzt auf  0,00 Euro 0,00 Euro

Die Summe der 
Verpflichtungsermächtigungen, 
für die in den künftigen 
Haushaltsjahren voraussichtlich 
Investitionskredite aufgenommen 
werden müssen, beläuft sich auf  0,00 Euro 0,00 Euro

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die 
Gemeindesteuern werden 
wie folgt festgesetzt:  2023  2024
• Grundsteuer A auf 345 v.H. 345 v.H.
• Grundsteuer B auf 465 v.H. 465 v.H.
• Gewerbesteuer auf 380 v.H. 380 v.H.

§ 5 Beiträge

Die Beiträge für die Herstellung 
und Unterhaltung von
Feld- und Waldwegen nach 
§ 11 Kommunalabgabengesetz
werden wie folgt festgesetzt:   2023  2024

     10,00 Euro/ha 10,00 Euro/ha

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 
1.496.360,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 
31.12.2022 beträgt 1.451.180,10Euro und zum 31.12.2023  1.368.120,10Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500,00 Euro sind in der Investi-
tionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 8 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber 
der Einheitskasse der Verbandsgemeinde

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten 
gegenüber der Einheitskasse der 
Verbandsgemeinde wird 
festgesetzt auf:    2023  2024
     250.000,00 Euro 250.000,00 Euro

Erlenbach bei Dahn, den 06.06.2023
gez. Eichberger
Ortsbürgermeister

Hinweis zur Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Erlenbach bei Dahn 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom 06.06.2023

1. Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024  
 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO 
 erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen 
 in den §§ 2, 3 und 8 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden  
 Wortlaut:

„Die vom Rat der Ortsgemeinde Erlenbach in seiner Sitzung am 10.05.2023 
beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird 
gemäß §§ 95 Abs. 4, 118 und 119 GemO staatsaufsichtlich genehmigt und 
zwar hinsichtlich des Gesamtbetrages der veranschlagten verzinslichen 
Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 32.000 Euro, 
des Gesamtbetrages der veranschlagten verzinslichen Investitionskredite für 
das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.450 Euro sowie des Höchstbetrages 
der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse für das Haushaltsjahr 
2023 und 2024 in Höhe von jeweils 250.000 Euro.
Die Genehmigung der Investitionskredite erfolgt im Wege einer Ausnah-
meentscheidung nach der VV Nr. 4.1.3 
zu § 103 GemO.

Die Einzelgenehmigung der Kredite behält sich die Aufsichtsbehörde gemäß 
§ 103 Abs. 4 Nr. 2 GemO vor.“

2.  Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.06.2023 bis einschließlich 
 27.06.2023 jeweils Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie 
 zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und Donnerstag von  
 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner 
 Felsenland, Schulstraße 29, Zimmer 108, öffentlich aus. 
 Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter 
 Telefon Nr. 06391/91 96 150 ist empfehlenswert. 
 Zusätzlich steht die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan auf der Homepage 
 der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net  
 unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zur  
 Einsichtnahme zur Verfügung.
3. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von  
 Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird gemäß § 24  
 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,  
 die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden  
 sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den  
 Beschluss beanstandet oder jemand die  Verletzung der Verfahrens-  
 oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Be- 
 zeichnung des  Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
 geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Dahn, den 06.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssat-
zung beschlossen:

§ 1 bis § 3 

unverändert

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr   
2023 wie folgt neu festgesetzt:

• Grundsteuer A von bisher 300 v.H. auf 345 v.H.
• Grundsteuer B von bisher 375 v.H. auf 465 v.H.
• Gewerbesteuer von bisher 375 v.H. auf  380 v.H.

§ 5 bis § 7 

unverändert

Hirschthal, den 07.06.2023
gez. Darsch
Ortsbürgermeisterin

1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Hirschthal 

für das Jahr 2023 
vom 07.06.2023

Hirschthal
Ortsbürgermeisterin Yvonne Darsch
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Hinweis zur 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde 
Hirschthal für das Haushaltsjahr 2023 vom 07.06.2023

1. Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr  
 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die 1. Nachtragshaushalts- 
 satzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schrei- 
 ben vom 22.05.2023 angezeigt worden. Die Kommunalaufsichtsbehörde  
 teilte mit Schreiben vom 30.05.2023 mit, dass eine staatsaufsichtliche 
 Genehmigung nicht erforderlich ist.
2. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung liegt zur Einsichtnahme vom  
 16.06.2023 bis einschließlich 27.06.2023 jeweils Montag bis Freitag  
 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr, sowie zusätzlich Dienstag von 14.00 Uhr  
 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr bei der  
 Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, Schulstraße 29,  
 Zimmer 108, öffentlich aus. 
 Eine vorherige telefonische Terminabsprache unter 
 Telefon Nr. 06391/91 96 150 ist empfehlenswert. 
 Zusätzlich steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung auf der Homepage 
 der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland www.dahner-felsenland.net  
 unter der Rubrik Verwaltung/Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung  
 zur Einsichtnahme zur Verfügung.
3.  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
 Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen wird  
 gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wie folgt hingewiesen: 
 Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form- 
 vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zu- 
 stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung  
 als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
 1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh- 
  migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung  
  verletzt worden sind, oder
 2.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den  
  Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfah- 
  rens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung  
  unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen  
  soll, schriftlich geltend gemacht hat.
 Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so  
 kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese  
 Verletzung geltend machen.

Dahn, den 07.06.2023
Verbandsgemeindeverwaltung
gez. Michael Zwick
Bürgermeister

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Dienstag, 20. Juni 2023, 17:00 Uhr,

im Rathaus Ludwigswinkel, Landgrafenstraße 25, eine Sitzung des 
Gemeinderates Ludwigswinkel stattfindet.

Die Sitzung ist nichtöffentlich.

TAGESORDNUNG

Grundstücksangelegenheiten

Ludwigswinkel, den 25.05.2023
gez. Sebald Liesenfeld
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung

Ludwigswinkel
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters,  
Sebald Liesenfeld, nach Vereinbarung,  

Tel. 217 oder E-Mail: ludwigswinkel@t-online.de

www.ludwigswinkel.de

Rumbach
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters Ralf Weber

nach Vereinbarung, Tel. 993878

www.rumbach-pfalz.de

In seiner Sitzung am 06. Juni 2023 hat der Gemeinderat Rumbach das 
folgende Straßenausbauprogramm für den Zeitraum 2023 – 2027 be-
schlossen:

Ausbau „Kirchdöll“ 600.000 €

Planungskosten Straßenausbau Langental    20.000 €

Das beschlossene Straßenausbauprogramm dient als Grundlage für die 
Ortsgemeinde Rumbach zur Erhebung wiederkehrender Beiträge für 
Verkehrsanlagen.
Der jährliche Beitragssatz beträgt ab dem Jahr 2023 gemäß Gemeinde-
ratsbeschluss 0,64 € pro m² beitragspflichtige Fläche. 
Um entsprechende Beachtung wird gebeten.

Wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen

Straßenausbauprogramm für die Jahre 2023 – 2027 
sowie Anpassung des Beitragssatzes

Veranstaltungen
HINWEIS: Eingabeschluss per Internet
 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

 SamStag 17/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Köhlerwoche 2023
Beginn: 6:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
ab 6:00 Uhr Öffnen des Meilers und Entnahme der Meilerkeramik, ab 
11:00 Uhr Holzkohleverkauf, Vorbestellung von Holzkohle nicht möglich-
verkauf durch die teilweise beim ernten noch heiße Kohle erst ab 11 
Uhr-Kohle kann in den Säcken noch Glutstellen aufweisen daher Transport 
auf eigene Gefahr
treffpunkt: Kohlemeilerplatz
Kosten:  

 SamStag 17/6  Stadt Dahn
Bundesgartenschau mannheim
Beginn: 8:00 Uhr Veranstalter: Obst und Gartenbau Verein Dahn 1904 e.V.
Bus-Ausflug zur Gartenschau; unterwegs gemeinsames Picknick; Anmel-
dungen unter Tel. 06391/3894 Kosten: 50,- Euro (für Busfahrt, Picknick 
und Eintritt) Veranstaltungsstätte: Mannheim, Spinellipark und Luisenpark 
Treffpunkt: Dahn, Parkplatz der VR-Bank, Pestalozzistraße
treffpunkt: Obst und Gartenbau Vereins Dahn 1904 e.V.
Kosten:  

 SamStag 17/6  Stadt Dahn
Rund um Ludwigswinkel
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
mit priv. PKW und Vereinsbus zum Parkplatz Hotel Rösselsquelle in Lud-
wigswinkel - Sägmühlweiher - Rösselsweiher - Fischbachloch - Luchsfel-
sen - Bremmendell (Einkehr Mittagsrast), Rückkehr variabel! Wegstrecke: 
ca. 11 km, 180 Höhenmeter, Führung: Hans Gehrig
treffpunkt: Dahn
Kosten:  

 SamStag 17/6  Stadt Dahn
Flammkuchenfest & Flohmarkt im tHZ Dahn
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: Förderverein Miteinander e.V. / Teilha-
bezentrum Dahn /
Der Förderverein Miteinander e. V. und das Teilhabezentrum Dahn laden 
herzlich zu ihrem Flammkuchenfest mit Flohmarkt am 17.06. ein. Liebe-
voll handgefertigte Produkte aus unserer Werkstatt warten auf Sie.  Die 
Klienten und das THZ-Team freuen sich auf ihr zahlreiches Erscheinen!
treffpunkt: Teilhabezentrum Dahn
Kosten:  
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HINWEIS
Ab dem neuen Jahr 2023 werden die Veröffentlichungen über Kunst-
ausstellungen, Beratungsstellen, Sprechstunden, Büchereien und 
Recyclinghöfe jeweils vierteljährlich als Einlageblatt zur Verfügung 
gestellt.

Das Einlageblatt können Sie dann bequem herausnehmen und ent-
sprechend aufbewahren. 
Im Übrigen finden Sie die Bekanntmachungen auf unserer Internetseite 
www.dahner-felsenland.net. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen werden mit Erschei-
nen des folgenden Einlageblattes berücksichtigt. Die entsprechende 
Information ist bis spätestens zwei Wochen vor Ende des Kalender-
vierteljahres an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
telefonisch unter (0 63 91) 91 96 126 
oder per Mail an kirstin.ammer@dahner-felsenland.de, weiterzuleiten. 

Kirchen
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Herausgeber, Druck und Verlag: Geiger-Druck, Weißenburger Str. 1, 66994 Dahn,
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

 SOnntag 18/6  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Radwanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV HOHE LIST
Radwanderung für Jedermann Sonntag 18. Juni. Treffpunkt 10 Uhr in 
Vinningen bei der Pizzaria Angelo. Länge 30 Km mit 400 HM. Ruck-
sackverpflegung
treffpunkt: Treffpunkt: Vinningen
Kosten:  

 mOntag 19/6  Ortsgemeinde Erfweiler
grillabend am Kohlenmeiler
Beginn: 18:00 Uhr Veranstalter: Verkehrsverein Erfweiler
für jung und alt, für Urlaubsgäste und daheimgebliebene, wir verwöhnen 
sie mitten in der Natur mit Essen und Trinken, haben sie einen schönen 
Abend mit uns zusammen in guter Gesellschaft
treffpunkt: Kohlemeiler Erfweiler
Kosten:  

 mittwOcH 21/6  Stadt Dahn
Drei Burgen tour
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit dem 
Pfälzerwald Verein Dahn e.V.
mit Fahrgemeinschaft/PWV-Bus zum Gimbelhof-Col du Hohenbourg-
Löwenstein-Hohenburg-Wegelnburg-Kaiser Wilhelm Stein-Col du Ho-
hen bourg-Felsenpfad-Petit Fleck-Köhlerweg-Gimbelhof (Einkehr) 7 km      
Führung: Rudolf Dauenhauer
treffpunkt: Touristinformation Dahner Felsenland
Kosten: Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos; Kosten der Einkehr 
und evtl. Fahrtkosten sind selbst zu tragen 

 mittwOcH 21/6  Ortsgemeinde niederschlettenbach
Pfälzer weinsteig
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: PWV Niederschlettenbach
Die Mittwochswanderung des PWV führt auf dem Pfälzer Weinsteig von 
Bad Bergzabern ins Dornröschendorf Dörrenbach.
treffpunkt: Niederschlettenbach
Kosten:  

 mittwOcH 21/6  Ortsgemeinde Busenberg
geführte Senioren- und gästewanderung
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Wanderung am Geierstein (Steckdose)
treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Busenberg
Kosten:  

 SamStag 24/6  Ortsgemeinde Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt ein-märchern am Lagerfeuer-Rumpel-
stilzchen
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: katholische Bücherei Erfweiler
Die Bücherei Erfweiler lädt zu einem Märchen am Lagerfeuer ein.Während 
die Erwachsenen die Geschichte vorlesen,dürfen die Kinder wieder in 
kleinen Rollen mitmachen. Die Veranstaltung findet am Kohlenmeilerplatz 
in Erfweiler statt. Somit können Getränke auch durch den Verkehrsverein 
erworben werden.
treffpunkt: Kohlenmeilerplatz in Erfweiler
Kosten:  

 SamStag 24/6  Bruchweiler-Bärenbach
tanz als innere Reise mit agnes thollon
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Europäische Pioniersiedlung e.V.
„ Bewegung ist die Sprache des Körpers und das Tanzen seine Melodie“ 
Jeder bewegt sich, jeder kann das. Meine Playlisten erstelle ich mit ganz 
verschiedenen Musikstilen. Die Musikstücke werden so angeordnet, dass 
sich die Playlist wie eine Welle aufbaut am Anfang ruhig meditativ, danach 
rhythmisch,
treffpunkt: Europäische Pioniersiedlung e.V.
Kosten:  

 SOnntag 25/6  Ortsgemeinde Busenberg
geführte wanderung
Beginn: 9:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
Neckar-Steig, Etappe 8 Moosbach - Burg Hornberg - Gundelsheim -
treffpunkt: Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus Busenberg
Kosten:  

 SOnntag 25/6  Ortsgemeinde Schindhard
geführte tageswanderung
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Schindhard
Tageswanderung der daheimgebliebenen Männer - Ziel und Wanderleis-
tung nach Laune der Männer - Wanderführer: Männer des PWV
treffpunkt: Bushaltestelle
Kosten:  

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Dahn    Sonntag, Erstkommunion  18.06. 10:30 Uhr 
Erfweiler    Samstag,    17.06. 18:00 Uhr
Hinterweidenthal  Sonntag     18.06. 09:00 Uhr
Busenberg   Sonntag     18.06. 09:00 Uhr 
Bruchweiler   Samstag, Erstkommunion  17.06. 10:30 Uhr
     Sonntag     18.06. 09:00 Uhr
Niederschlettenbach Sonntag     18.06. 10:30 Uhr
Erlenbach   Samstag, Wortgottesfeier  17.06. 18:00 Uhr
Fischbach   Samstag,    17.06. 18:00 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Hinterweidenthal  Sonntag                                  18.06. 09:00 Uhr
Dahn    Sonntag, Goldkonfirmation 
     mit Abendmahl     18.06. 10:30 Uhr

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Pirmasens, Arnulfstraße 11  sonntags 10.00 Uhr  +  mitwochs 19.30 Uhr


